
Die Landrätin 
des Kreises Pinneberg 
- Kommunalaufsicht-

Genehmigung

Aufgrund des § 15 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der 
z.Zt. gültigen Fassung genehmige ich die von der
Gemeindevertretung der Gemeinde Westerhorn am 03.05.2023 und der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen am 23.05.2023 
beschlossene Gebietsänderung mit Gebietsänderungsvertrag vom 21.09.2023:

„Änderung des Gemeindegebietes für ein ca. 150 m langes Teilstück der 
Rosentwiete südlich und östlich der „Bahnhofstraße“ sowie südwestlich des 
„Hegebuschs“ vom Gebiet der Gemeinde Westerhorn zu Gebiet der Gemeinde 
Brande-Hörnerkirchen.“

Betroffen sind die Flurstücke 33/4 und 129/1 beide Flur 6 der Gemeinde Westerhorn.

Elmshorn, den 20.10.2023

Im Auftrag

(Gerber)
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